
 

 

Gemeinsame öffentliche Bekanntmachung der Städte Siegen und Kreuztal 
 
Gemäß § 35 Absatz 6 des Meldegesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Meldegesetz 
NW – MG NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.09.1997 (GV.NW.S.332, ber. S. 
386), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.04.2005 (GV.NW.S.263) weist die Meldebehör-
de darauf hin: 
 
1. In folgenden Fällen besteht das Recht, WIDERSPRUCH gegen die Weitergabe von 
    Daten durch die Meldebehörde zu erheben: 
 

a) Übermittlung der Daten im Wege des automatisierten Abrufs über das Internet 
    (§ 34 Absatz 1a MG NW) 

 
b) Weitergabe von Daten an Parteien, Wählergruppen und andere Träger von 
    Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Parlaments- und Kommunalwahlen 
    (§ 35 Absatz 1 MG NW) 

 
c) Weitergabe von Daten an Antragsteller und Parteien im Zusammenhang mit 
    Volksbegehren und Volksentscheiden sowie Bürgerbegehren (§ 35 Absatz 2 
    MG NW) 

 
2. In folgenden Fällen ist die Weitergabe von Daten durch die Meldebehörde nur mit 
    ausdrücklicher EINWILLIGUNG der Betroffenen zulässig: 
 

a) Weitergabe von Daten über Alters- und Ehejubiläen an Mitglieder 
    parlamentarischer oder kommunaler Vertretungskörperschaften sowie Presse 
    und Rundfunk (§ 35 Absatz 3 MG NW) 

 
b) Weitergabe von Daten an Adressbuchverlage zum Zweck der 
    Veröffentlichung in gedruckten Adressbüchern (§ 35 Absatz 4 MG NW). 
    

Ziffer 1 und 2 beziehen sich gem. § 22 Melderechtsrahmengesetz (MRRG) und  
§ 35 des Meldegesetztes für das Land Nordrhein-Westfalen (MGNW) auf eine  
Melderegisterauskunft über folgende Daten: 
 
1. Vor- und Familienname 
2. Doktorgrad 
3. Anschrift 
4. bei Ehe- und Altersjubiläen zusätzlich Tag und Art des Jubiläums 
 
Auf das Widerspruchsrecht und der Einwilligungserfordernis ist bei der Anmeldung sowie 
einmal jährlich durch öffentliche Bekanntmachung hinzuweisen (§ 35 Abs. 6 MG NW). Die 
Bekanntmachung gilt für das Jahr 2012. Die Widerspruchsfrist endet am 31.12.2011. 
 
Siegen und Kreuztal, den 25.10.2011 
 
Stadt Siegen   gez. Mues, Bürgermeister 
Stadt Kreuztal   gez. Kiß, Bürgermeister 


